
 

 

GROSSER RAT 
 

 

Sitzung vom 7. März 2017, Art. Nr. 2017-0072, romm/eb 

PROTOKOLL 

(GR.16.244-1) Gesetz über Ausbildungsbeiträge (Stipendiengesetz, StipG); Änderung; Bericht 
und Entwurf zur 1. Beratung; Eintreten, Detailberatung und Gesamtabstimmung 

 

Der Rat behandelt die regierungsrätliche Vorlage vom 23. November 2016 samt dem abweichenden 
Minderheitsantrag vom 17. Januar 2017. Die Kommission für Bildung, Kultur und Sport (BKS) bean-
tragt Eintreten und Beschlussfassung gemäss dem regierungsrätlichen Antrag. Namens der vorbera-
tenden Kommission referiert deren Präsidentin Tanja Primault-Suter, Gipf-Oberfrick. 

Eintreten 

Für die Fraktionen referieren: SP, Thomas Leitch-Frey, Wohlen; Grüne, Ruth Müri, Baden; FDP, 
Erwin Baumgartner, Tegerfelden; GLP, Dominik Peter, Bremgarten; CVP, Theres Lepori, Berikon; 
EVP-BDP, Maya Bally Frehner, Hendschiken; SVP, Kathrin Hasler, Hellikon. 

Für den Regierungsrat nimmt Bildungsdirektor Alex Hürzeler Stellung. 

Eintreten ist unbestritten. 

Detailberatung 

Gesetz über Ausbildungsbeiträge (Stipendiengesetz, StipG) 

I., § 3 Abs. 1 lit. b und Abs. 2, § 4 Abs. 1 lit. a und b, Abs. 2 und 3, § 5 (aufgehoben), § 6 Abs. 1 lit. a, 
§ 7 Abs. 2 lit. b, lit. c (aufgehoben) 

Zustimmung 

§ 11 

Dominik Peter, Bremgarten, stellt namens der GLP-Fraktion folgenden Prüfungsantrag: "Der Regie-
rungsrat wird auf die zweite Lesung gebeten aufzuzeigen, wie sich zinslose oder zinsgünstige Darle-
hen auf das Ausbildungsbeitragswesen und die dazugehörigen Finanzen auswirken würden." 

Der Regierungsrat ist bereit, den Prüfungsauftrag entgegenzunehmen. Vom Ratsplenum wird er 
nicht bestritten.  

Somit Zustimmung zum Prüfungsantrag.  

§ 11 Abs. 1 

Die Kommission BKS hat einen Minderheitsantrag zu Absatz 1 gestellt. 

In der Abstimmung obsiegt der Minderheitsantrag mit 68 gegen 63 Stimmen über den Antrag von 
Regierungsrat und Kommission. 

Es gilt somit die Fassung gemäss Minderheitsantrag. 
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§ 11 Abs. 2, § 14 Abs. 1 und 2, § 15 Abs. 3, § 16 Abs. 2, § 17 Abs. 3, § 18 Abs. 2 und 2bis, § 20  
Abs. 2, § 22 Abs. 3, § 28 Abs. 1 (aufgehoben), II., III. (keine Fremdänderungen und -aufhebungen), 
IV. 
Zustimmung 

Antrag gemäss Botschaft/Abstimmungen 

Der regierungsrätliche Antrag gemäss Botschaft wird mit 97 gegen 36 Stimmen gutgeheissen. 

Beschluss 

Der Entwurf einer Änderung des Gesetzes über Ausbildungsbeiträge (Stipendiengesetz, StipG) wird 
– wie aus den Beratungen hervorgegangen –  in 1. Beratung zum Beschluss erhoben. 
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